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1. Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 

1.1 Mit der Disposition von Material und Personal ist unmittelbar nach Eingang des 

Auftrages zu beginnen. Mit den Arbeiten auf der Baustelle ist innerhalb von 12 

Werktagen nach besonderer Aufforderung durch den Auftraggeber zu beginnen. 

Die Arbeiten sind innerhalb von 75 Arbeitstagen zu vollenden, d.h. abnahmereif 

fertigzustellen. 

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: 

1.2.1 vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn, 

1.2.2 vorstehende Frist für die abnahmereife Fertigstellung. 

2. Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) 

2.1. Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten 

Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag 

des Verzugs 0,2 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne 

Umsatzsteuer zu zahlen. Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben 

unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der 

Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser 

Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden 

Leistungen entspricht. 

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt fünf Prozent der im Auftragsschreiben 

genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung 

von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in 

Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) 

begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen 

entspricht. 

2.3. Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist 

vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung 

der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 

3. Zahlung (§ 16 VOB/B) 

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die 
Schlusszahlung gemäß § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges 
gemäß § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B verlängert auf 60 Tage. 



 

4. Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) 

Siehe 2.1 der Zusätzlichen Vertragsbedingungen 

5. Sicherheitsleistung für Mängelansprüche (§ 17 VOB/B) 

Für Mängelansprüche ist Sicherheit zu leisten. Die Höhe der Sicherheit ergibt sich aus 
Nummer 2.2 der Zusätzlichen Vertragsbedingungen. 

6. Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

6.1 Benutzung von Lager- und Arbeitsplätzen, Wasser- und Energieanschlüssen und 
Sanitären Anlagen 

6.1.1 Wasser-, Strom- und sonstige Anschlüsse werden bauseits hergestellt, 
vorgehalten und unterhalten. Die Anschlüsse werden Dritt- und 
Folgegewerken zur Verfügung gestellt. Die anteiligen Kosten hierfür werden 
wie folgt von der Schlussrechnung in Abzug gebracht: (Angaben in Prozent 
der Schlussrechnungssumme): 

 0,3 % Baustellenreinigung/Entsorgung 

 0,1 % Bauleistungsversicherung 

 0,3 % Baustrom 

 0,2 % Bauwasser 

 0,1 % WC- und Sanitärcontainer 

6.1.2 Die Umlage für die Baustellenreinigung entbindet nicht von der Verpflichtung 
des Auftragnehmers, seine eigenen Baumaßnahmen, sowie seine 
Transport- und Lageraktivitäten auf der Baustelle und im Baubereich 
eigenverantwortlich so zu steuern, dass sich insgesamt ein ungestörter und 
behinderungsfreier Baustellenbetrieb ergibt. Zur Sicherstellung dieser 
Verpflichtung muss er sich mit den übrigen am Bau beteiligten Firmen 
abstimmen und seine eigenen Maßnahmen mit den Aktivitäten der übrigen 
Firmen sachlich, technisch und terminlich koordinieren. 

6.1.3 Im Zuge der Baustellenreinigung ist der Auftragnehmer grundsätzlich 
verpflichtet, von ihm verursachte Abfälle und Verunreinigung umgehend zu 
beseitigen und die Baustelle in einem besenreinen Zustand zu erhalten. Bei 
Zuwiderhandlungen und erfolgloser Aufforderung zur Nachbesserung 
innerhalb einer KW behält sich der AG vor, Zwischenreinigungen durch 
externes Personal durchzuführen. Die Kosten hierfür werden dem AN auf 
Nachweis (Fotodokumentation) in Abzug gebracht. 

6.1.4 Diese Verpflichtung gilt auch für die vertragliche Nebenleistung „Entsorgung 
der Baustelle und des Baubereichs von Abfällen, Bauschutt, 
Verpackungsmaterial etc. sowie Beseitigung von Verschmutzungen und 
Verunreinigungen“. Abfälle, Bauschutt, Verpackungsmaterial sowie nicht 
mehr benötigte Hilfsmittel (z.B. Paletten, Kabelrollen, Schal- und 
Gerüstmaterial etc.) sind unverzüglich täglich zu beseitigen. 

6.1.5 VOB/C DIN 18299 wird ausdrücklich als Vertragsgrundlage vereinbart. Nach 
Ziffer 4.2.12 gehört auch die Beseitigung kleinerer Mengen von Abfall bis 
1,00 cbm, der nicht aus dem Bereich des Auftragnehmers stammt, zu seinen 
vertraglichen Nebenleistungen. 



 

6.1.6 Abfälle, Bauschutt und Verpackungsmaterial sind unter Beachtung der 
örtlichen Abfallsatzungen zu trennen und in vom Auftragnehmer 
vorgehaltene Container einzulagern. Die Zwischenlagerung von Abfällen, 
Bauschutt und Verpackungsmaterial im Baubereich ist ausdrücklich 
untersagt. Die rechtzeitige Abfuhr und Wiederanlieferung seiner Container 
ist vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu veranlassen. 

6.1.7 Benutzen mehrere Auftragnehmer gemeinsam die Container, so gilt auch 
hier die oben beschriebene Koordinierungsverpflichtung. Die Kosten für das 
Vorhalten, Abtransport und Entsorgung der Schuttcontainer trägt der 
Auftragnehmer. Bei gemeinsamer Benutzung der Container muss er die 
gemeinsame Kostenübernahme eigenverantwortlich mit den anderen am 
Bau beteiligten Firmen regeln. 

6.1.8 Der Auftraggeber behält sich vor, die Containerstellung für Abfall und 
Bauschutt durch eine Fachfirma vornehmen zu lassen. In diesem Falle trägt 
die Kosten für Vorhaltung, Abtransport und Entsorgung der Schuttcontainer 
der Auftraggeber. Die organisatorischen Festlegungen und die anteilige 
Umlage der Kosten auf alle Auftragnehmer sind in diesem Fall in den ZTV 
geregelt. 

6.1.9 Das Vergraben und Verbrennen von Schutt und Abfall im Baubereich ist nicht 
gestattet. 

6.2 Bauwesensversicherung 

Der Auftraggeber hat für die Baumaßnahme für sämtliche zur Durchführung 
kommende Arbeiten eine Bauwesensversicherung abgeschlossen. Der 
Selbstbehalt für den AN beträgt pro Schadensfall 1.000,00 € netto. Die Kosten 
dieser Versicherung werden mit 0,1 % der Abrechnungssumme von der 
Schlussrechnung in Abzug gebracht. 

6.3 Stellung eines fachlich Verantwortlichen / Teilnahme an den Bauberatungen 

Der Auftragnehmer stellt während der laufenden Arbeiten auf der Baustelle eine 
fachlich verantwortliche Person, die auf der Baustelle anwesend ist. Diese ist zu 
Beginn der Arbeiten durch den Auftragnehmer namentlich zu benennen. Sie hat für 
den Auftragnehmer Entscheidungsbefugnis bezüglich aller relevanten Fragen, wie 
z.B. hinsichtlich des Arbeitskräfteeinsatzes, Terminzusagen und 
Nachtragsverhandlungen, zu besitzen. Die fachlich verantwortliche Person oder ihre 
Vertretung hat an den wöchentlichen Bauberatungen teilzunehmen. 

- Ende der Besonderen Vertragsbedingungen - 


